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§1 Geltungsbereich 
Diese Stadionordnung gilt für das gesamte Gelände des FK Etzbach, einschließlich 
Spielfeld, Zuschauerbereich, Tribüne sowie der angrenzenden Wege und Parkplätze 

 

§3 Verhalten im Stadion 
Jeder Besucher ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass andere nicht gefährdet oder 
belästigt werden. 

Das Betreten des Spielfelds ist nur Spielern, Trainern, Schiedsrichtern und Offiziellen 
erlaubt. 

Anweisungen des Ordnungsdienstes, der Vereinsverantwortlichen oder der Schiedsrichter 
sind Folge zu leisten. 

Jegliche Form von Gewalt, Rassismus, Diskriminierung oder Beleidigungen wird nicht 
toleriert und führt zum Platzverweis. 

Das Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld oder in die Zuschauerbereiche ist verboten. 

 

§4 Verbotene Gegenstände 
Das Mitführen folgender Gegenstände ist auf dem Gelände untersagt: 

Waffen und gefährliche Gegenstände jeglicher Art 

Pyrotechnik, Feuerwerkskörper und Rauchbomben 

Glasflaschen und sonstige zerbrechliche Behältnisse 

Alkoholische Getränke über den im Vereinsheim ausgeschänkten Alkohol hinaus 

Drogen jeglicher Art 

 

 

§5 Haftung & Sicherheit 
Der Verein FK Etzbach übernimmt keine Haftung für verlorene oder gestohlene 
Gegenstände. 

Jeder Besucher betritt das Sportgelände auf eigene Gefahr. 

Eltern haften für ihre Kinder. 

 

§6 Sanktionen bei Verstößen 
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Verstöße gegen diese Stadionordnung können mit einem Platzverweis oder Stadionverbot 
geahndet werden. 

In schweren Fällen behält sich der Verein vor, Strafanzeige zu erstatten. 

§7 Inkrafttreten 

Diese Stadionordnung tritt ab sofort in Kraft. 
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